
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 16.01.2023
	Beschlussvorlage: Auf dem ehemals mit einer Gartenlaube bebauten Grundstück soll gemäß Antrag ein Einfamilienhaus im Stil eines eingeschossigen Flachbaus gebaut werden. Die Bestandsbebauung wird für den Neubau abgerissen. Die Grundfläche des Neubaus hat einen Platzbedarf von ca. 14,4 x 15,2 = 220m². Vor dem Haus sind zwei Stellplätze geplant. Diese sind über eine mit "Zufahrt" bezeichnete, befestigte Fläche verbunden. An der südwestlichen Grundstücksecke - Anschluss an die Feldstraße ist momentan die Grundstückszufahrt vorhanden. Aus Sicht des Bauamtes der Gemeinde kann diese Zufahrt weiter genutzt werden. Im Fall einer Erweiterung ist sie auf max. 3,5m Breite begrenzt. Eine weitere Grundstückszu- bzw. Ausfahrt ist nicht zulässig. Gemäß den technischen Festlegungen zum Entwässerungsantrag des AZV ist der Anschluss an die zentrale Abwasseranlage niederschlags- und schmutzwasserseitig möglich. Die Einleitmenge des Niederschlagswassers ist mit max. 0,5l/s gedrosselt möglich. Zudem ist eine Retentionszisterne vorzusehen. Die Löschwasserversorgung ist nachgewiesen. Die Erschließung ist gesichert. Das geplante Gebäude fügt sich in die umgebende Bebauung ein, liegt aber im oberen Bereich beim Maß der baulichen Nutzung im Vergleich zur Umgebungsbebauung. Insgesamt werden von den 1000m² große Grundstück ca. 250m² überbaut. In den Planungen ist auf dem Flachdach eine PV - Anlage vorgesehen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 23.01.2023
	Beschlussnummer: TA2023-04
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Feldstr. 21, Flurstück 731, Gemarkung Großpösna (Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Stellplätzen) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Feldstr. 21, Flurstück 731, Gemarkung Großpösna (Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Stellplätzen)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


